
 

 
Durchführung des § 35 Gewerbeordnung (GewO); 
Gewerbeuntersagung 
 
  

Sehr geehrter Herr Mihai, 
 
zu dem hier anhängigen Gewerbeuntersagungsverfahren ergehen folgende Ent-
scheidungen:  
 

1. Die selbstständige Ausübung der Tätigkeit „Gebrauchtfahrzeughandel, 
Fahrzeugpflege“ in DAIMLERSTR. 2a, 77656 Offenburg, wird Ihnen auf 
Dauer im Geltungsbereich der Gewerbeordnung untersagt.  

2. Die selbstständige Ausübung aller anderen Gewerbe wird Ihnen  
auf Dauer im Geltungsbereich der Gewerbeordnung untersagt.  
 

3. Die persönliche Tätigkeit als Vertretungsberechtigter eines Gewerbetreibenden 
oder als mit der Leitung eines Gewerbebetriebes beauftragte Person wird Ihnen  
auf Dauer im Geltungsbereich der Gewerbeordnung untersagt. 
 

4. Für diese Entscheidung wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 248,50 € er-
hoben.  

 
 
Begründung: 

Nach § 35 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung in der derzeit gültigen Fassung ist einem 
Gewerbetreibenden die weitere Ausübung des bisher betriebenen Gewerbes zu un-
tersagen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetrei-
benden in Bezug auf dieses Gewerbe dartun, sofern die Untersagung zum Schutz der 
Allgemeinheit oder der im Betrieb Beschäftigten erforderlich ist. Die Untersagung kann 
nach Satz 2 dieser Vorschrift auch für einzelne andere oder für alle Gewerbe ausge-
sprochen werden, wenn die festgestellten Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
der Gewerbetreibende auch für diese Gewerbe unzuverlässig ist.  
Ferner kann die Untersagung auch auf die Tätigkeit als Vertretungsberechtigter eines 
Gewerbetreibenden oder als mit der Leitung eines Gewerbebetriebes beauftragte Per-
son ausgedehnt werden. 

 
Herr 
Mario Mihai 
Friedenstr. 19 
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-unbekannt verzogen- 
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Eine gewerbliche Unzuverlässigkeit ist dann gegeben, wenn der Gewerbetreibende 
nicht mehr die Gewähr für eine künftige ordnungsgemäße Gewerbeausübung bietet. 
Diese Voraussetzungen sind nach unseren Feststellungen bei Ihnen gegeben. 
 
Entsprechend der uns vorliegenden Gewerbeanzeige und der Mitteilung des Finanz-
amtes Offenburg üben Sie eine selbständige Tätigkeit – Gebrauchtfahrzeughandel, 
Fahrzeugpflege – aus. 
 
Aufgrund dieser selbständigen Tätigkeit sind Sie u.a. verpflichtet, dem zuständigen 
Finanzamt Steuervoranmeldungen und Steuererklärungen zu den vorgeschriebenen 
Terminen vorzulegen und die angemeldeten bzw. festgesetzten Steuern termingerecht 
abzuführen. Diesen Verpflichtungen kommen Sie seit geraumer Zeit nicht mehr in voll-
ständigem Umfang nach.  
 
Mit Schreiben vom 13.02.2025 informierte uns das Finanzamt Offenburg, dass Sie der Pflicht 

zur fristgerechten Abgäbe von Steuererklärungen für Ihr Einzelunternehmen nicht ordnungs-

gemäß nachkommen. Es fehlen folgende Steuererklärungen: 

 

• Umsatzsteuervoranmeldungen 1. Quartal 2024 - 1. Quartal 2025; seit Anmeldung des 
Betriebs wurde keine Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben 

 

Die Besteuerungsgrundlagen mussten bereits im Wege der Schätzung ermittelt 
werden. 
 
Durch eine erneute Sachstandmitteilung des Finanzamtes von 07.08.2025 wurde uns 
mitgeteilt, dass sich Ihre Verbindlichkeiten dort auf nunmehr  
 

insgesamt auf 17.321,00 €  
 
belaufen. 
   
Aufgrund dieser Tatsachen hat das Finanzamt Offenburg hier die Einleitung eines Ge-
werbeuntersagungsverfahrens nach § 35 Abs. 1 Satz 1 GewO angeregt. 
 
Nach dieser Vorschrift ist einem Gewerbetreibenden die weitere selbständige Betäti-
gung zu untersagen, wenn er in gewerberechtlichem Sinne als unzuverlässig anzuse-
hen ist. Dies ist in aller Regel dann der Fall, wenn ein Gewerbetreibender seinen öf-
fentlich-rechtlichen, insbesondere auch seinen steuerlichen Erklärungs- und Zah-
lungsverpflichtungen nicht mehr vollständig und pünktlich nachkommt. 
Aufgrund dieser selbständigen Tätigkeit sind Sie u.a. verpflichtet, dem zuständigen 
Finanzamt Steuervoranmeldungen und Steuererklärungen zu den vorgeschriebenen 
Terminen vorzulegen und die angemeldeten bzw. festgesetzten Steuern termingerecht 
abzuführen. Diesen Verpflichtungen kommen Sie seit geraumer Zeit nicht mehr in voll-
ständigem Umfang nach.  
 
Daraufhin haben wir das Verfahren zur Gewerbeuntersagung mit Schreiben vom 
13.02.2024 gegen Sie eingeleitet und Ihnen wurde gleichzeitig Gelegenheit zur Stel-
lungnahme bis 14.03.2024 gegeben. 
 
Die Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein stimmte der Gewerbeuntersa-
gung auf unsere Anfrage vom 27.04.2026 zu. 
 



 

Trotz Kenntnis über Ihre Situation sind Ihre Steuerrückstände beim Finanzamt seit Ein-
leitung des Untersagungsverfahren angewachsen. Es sind nach Mitteilung des Finanz-
amtes keine freiwilligen Zahlungen eingegangen, es konnten keine Zahlungen erwirkt 
werden und es besteht auch keine Zahlungsvereinbarung. Somit hält auch das Finanz-
amt eine Gewerbeuntersagung gegen Sie für dringend erforderlich. 
 
Es ist festzustellen, dass dem Finanzamt Offenburg kein Erfolg versprechendes Sa-
nierungskonzept vorgelegt wurde. Eine nachhaltige Besserung Ihrer wirtschaftlichen 
Situation ist nicht erkennbar.  
Nachdem Sie keine Gewähr für eine künftige ordnungsgemäße Gewerbeausübung 
bieten, sind Sie im gewerberechtlichen Sinne des § 35 Abs. 1 GewO als unzuverlässig 
anzusehen. Die weitere Ausübung der bisherigen selbstständigen Betätigung war 
Ihnen daher zu untersagen. Die Vorschrift bietet keinen Raum für eine Ermessensent-
scheidung.  
Die ausgesprochene Untersagung der weiteren selbständigen Betätigung ist auch zum 
Schutz der Allgemeinheit erforderlich, da Sie ihren öffentlich-rechtlichen Verpflichtun-
gen nicht nachkommen. Das Finanzamt ist zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegen-
über der Allgemeinheit darauf angewiesen, dass die Ihnen zustehenden Steuerbeträge 
pünktlich abgeführt werden. Zudem verschaffen Sie sich durch die Nichtabführung der 
Steuern einen nicht unerheblichen Wettbewerbsvorteil, welcher im Interesse der ord-
nungsgemäß geführten Unternehmen sowie der Allgemeinheit nicht hingenommen 
werden kann. 
 
Die festgestellte gewerbliche Unzuverlässigkeit ist nicht gewerbebezogen. Die Ver-
pflichtung, die festgesetzten Steuern pünktlich zu begleichen, besteht bei der Aus-
übung jedes Gewerbes. Aufgrund des von Ihnen bisher gezeigten steuerlichen Ver-
haltens gegenüber dem Finanzamt ist zu befürchten, dass Sie auch bei einer evtl. 
Ausübung eines anderen Gewerbes diese Verpflichtungen nicht beachten werden. 
Zum Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Steuerrückständen wurde daher – nach 
pflichtgemäßem Ermessen – von der Möglichkeit der Untersagung der Ausübung aller 
selbständigen Gewerbe Gebrauch gemacht. 
 
Zu beachten sind steuerliche Zahlungsverpflichtungen auch bei der persönlichen Aus-
übung einer Tätigkeit als Vertretungsberechtigter eines Gewerbetreibenden oder als 
mit der Leitung eines Gewerbebetriebes beauftragte Person. Aufgrund Ihres bisher 
gezeigten steuerlichen Verhaltens ist zu befürchten, dass Sie auch bei der Ausübung 
einer solchen Tätigkeit die steuerlichen Verpflichtungen nicht beachten werden. Das 
Entstehen von weiteren Steuerrückständen ist daher zu befürchten. Daher wurde – 
nach pflichtgemäßem Ermessen – von der Möglichkeit der Untersagung der Ausübung 
solcher Tätigkeiten zum Schutz der Allgemeinheit Gebrauch gemacht. 
 
Die Zuständigkeit der Stadt Offenburg für diese Entscheidung ergibt sich aus § 1 der 
Verordnung der Landesregierung über Zuständigkeiten nach der Gewerbeordnung 
(GewOZuVO) in der jeweils zuletzt gültigen Fassung.  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Ausübung des bisher betriebenen 
Gewerbes oder eines anderen Gewerbes entgegen dieser Entscheidung nach § 146 
Abs. 1 Nr. 1 GewO eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einer Geldbuße geahndet 
werden kann. Wird diese Ordnungswidrigkeit beharrlich wiederholt, liegt eine strafbare 
Handlung im Sinne des § 148 GewO vor, welche mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder Geldstrafe geahndet werden kann.  
 



 

Gebühr: 

Die Gebühr für den Erlass dieser Verfügung beträgt gemäß §§ 1,2 und 4 der Satzung 
der Stadt Offenburg über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Wahrneh-
mung von Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde und als untere Baurechtsbehörde 
(Verwaltungsgebührenordnung) in der jeweils gültigen Fassung i.V.m. Nr. 12.14 des 
Gebührenverzeichnisses zur Verwaltungsgebührenordnung auf 248,50 € und wird in 
einem gesonderten Gebührenbescheid festgesetzt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei der 
Stadt Offenburg Widerspruch erhoben werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Appelmann
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